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RS OGH 1994/3/8 5Ob1/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

GBG §57

GBG §70

Rechtssatz

Wird ein Gesuch um Löschung von Zwischeneintragungen gleichzeitig mit dem Einverleibungsversuch angebracht, so

kann bei einer Abschreibung eines Grundstückes und Erö7nung einer neuen Einlage (bzw Zuschreibung zu einer

anderen Einlage) ungeachtet der Zwischeneintragung sogleich eine lastenfreie Abschreibung erfolgen. Die

Abschreibung ohne Mitbenützung einer Klagsanmerkung ist so zu beurteilen wie deren Löschung als

Zwischeneintragung.
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